
Amtsblatt Nummer 34

70. Jahrgang

Montag, 18. August 2014

Einzelpreis 1,40 €

B 1179

I.
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO, BayRS 2020/1-1-I) hat der 
Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner öffentlichen Sitzung am 24.07.2014 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2014 beschlossen, die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

   erhöht   vermindert   und damit der Gesamtbetrag d. Haushaltsplanes
   um  um   einschl. der Nachträge
   Euro  Euro   gegenüber  auf nunmehr
        bisher   Euro
        Euro   verändert
a) im Verwaltungshaushalt

 die Einnahmen   5.527.400   3.649.950  571.843.600  573.721.050
 die Ausgaben   9.986.300   8.108.850  571.843.600  573.721.050

b) im Vermögenshaushalt

 die Einnahmen   9.930.500 25.563.200  213.485.900  197.853.200
 die Ausgaben 17.746.350 33.379.050  213.485.900  197.853.200

§ 2
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 59.590.000 Euro um 25.955.000 Euro 
erhöht und damit auf 85.545.000 Euro neu festgesetzt. 

§ 3
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2014 in Kraft. 

II.
Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 4 GO i.V.m. Art. 117 Abs. 1 und Art. 110 Satz 2 
GO erforderlichen Genehmigungen mit Schreiben vom 04.08.2014, Az: 12-1512.1-9-1-8 erteilt. 

III.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung an eine Woche lang im Neuen 
Rathaus in Regensburg, D.-Martin-Luther-Str. 1, Zimmer 1.038, während der Dienstzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 12.08.2014
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Regensburg für das Haushaltsjahr 2014
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1. Offenes Verfahren nach VOB/A
14 E 101 –  Landschaftsbauarbeiten nach 

DIN 18320
14 E 102 –  Fliesen- und Plattenarbeiten 

nach DIN 18352

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A:

14 A 099 –  Lieferung und Montage einer 
3-D-Messmaschine und einer 
optischen Messmaschine für 
die Städt. Berufsschule I, 
Alfons-Auer-Str. 18,  
93053 Regensburg

14 A 100 –  Lieferung und Montage von 
zwei Universalprüfmaschinen 
mit Unterbau und Demontage 
von Altgeräten für die Städt. 
Berufsschule I, Alfons-Auer-
Str. 18, 93053 Regensburg

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


